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Einleitung 

Das Arbeitsrecht hat sich seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert 
zu einem umfangreichen und eigenständigen Rechtsgebiet entwickelt.1 In 
dieser Entwicklung vollzog sich ein Bedeutungswandel, der sich auch in der 
Begriffsbildung  niederschlägt: Der früher  gebräuchliche Begriff  „Arbeiter-
schutz" ist als Oberbegriff  aus dem Sprachgebrauch verschwunden und 
bezeichnet heute nur noch ein Teilgebiet arbeitsrechtlicher Regelungsmate-
rie. Dies darf  nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Arbeiterschutz, d. h. 
der Schutz der Arbeitnehmer gegen die mit ihrer Arbeit verbundenen kör-
perlichen, hygienischen und sittlichen Gefahren, historischer Kern und 
Ausgangspunkt des Arbeitsrechtes ist.2 Daß der Regelung der Arbeitszeit 
hierbei eine besondere Bedeutung zukommt, ergibt sich schon allein daraus, 
daß eine Beschränkung der Arbeitszeit unerläßliche Voraussetzung für 
einen Schutz der Arbeitskraft  und damit für die Erhaltung der Volksge-
sundheit und der Leistungsfähigkeit des Einzelnen ist. Gleichzeitig dient 
der Arbeitszeitschutz dazu, dem arbeitenden Menschen ein bestimmtes Maß 
an Freizeit zu sichern, um ihm so die Teilnahme am kulturellen Leben und 
am Leben der Familie zu ermöglichen.3 Unter Arbeitszeitschutz versteht 
man heute die Gesamtheit der Rechtsnormen, die den Arbeitgebern die 
durch Zwang und Strafe gesicherte Verpflichtung auferlegen, die Beschäf-
tigung des Arbeitnehmers zu bestimmten Zeiten oder über eine bestimmte 
Dauer hinaus zu unterlassen.4 Im einzelnen werden Vorschriften  über den 
Arbeitszeitschutz in vierfacher  Weise wirksam: Zum einen setzen sie eine 
Höchstdauer für die tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit fest; zum ande-
ren regeln sie die Lage der Arbeitszeit innerhalb der Tagesstunden, drittens 
ordnen sie Arbeitspausen und Ruhezeiten an, und endlich verbieten oder 
beschränken sie die Arbeit an Sonn- und Feiertagen.5 Der Grund für die 
öffentlichrechtliche  Ausgestaltung des Arbeitszeitschutzes liegt darin, daß 
die sowohl im Interesse des einzelnen Arbeitnehmers als auch im Interesse 

1 Zur Geschichte des Arbeitsrechtes vgl. Hueck / Nipperdey, Arbeitsrecht, S. 6 ff.; 
Kaskel / Dersch, Arbeitsrecht, S. 7 ff.;  Nikisch, Arbeitsrecht, S. 12 ff.;  Zöllner, 
Arbeitsrecht, S. 29 ff. 

2 Vgl. Herschel, Arbeiterschutz, S. 305 f., 307. 
3 Vgl. Farthmann, Grundlagen, A I . 
4 Vgl. Meisel / Hiersemann, AZO, S. 20; Hueck / Nipperdey, Arbeitsrecht, S. 207, 

826; Kaskel / Dersch, Arbeitsrecht, S. 257 f.; Farthmann, Arbeitszeit, C I 1; im 
Grundsatz auch Nikisch, Arbeitsrecht, S. 292. 

5 Vgl. Hueck / Nipperdey, Arbeitsrecht, S. 815; Kaskel / Dersch, Arbeitsrecht, 
S. 263; Farthmann, Grundlagen, A I . 
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der Allgemeinheit gebotene Einhaltung der Vorschriften  nicht von den 
Beteiligten selbst abhängen soll, sondern unmittelbar staatlicher Verant-
wortung unterliegt.6 Der öffentlichrechtliche  Charakter des Arbeitszeit-
schutzes schließt es jedoch nicht aus, daß die Bestimmungen privatrecht-
liche Wirkungen entfalten. Arbeitszeitrechtliche Verbotsvorschriften  sind 
Verbotsgesetze im Sinne von § 134 BGB und Schutzgesetze im Sinne von 
§ 823 Abs. 2 BGB.7 Seit Ende der zwanziger Jahre ist überdies anerkannt, 
daß der Arbeitgeber nicht nur dem Staat, sondern als Folge seiner Fürsorge-
pflicht auch dem einzelnen Arbeitnehmer gegenüber verpflichtet ist, die 
Arbeitszeitbestimmungen einzuhalten.8 Im modernen Arbeitsrecht ist der 
Arbeitszeitschutz freilich nur noch ein Ausschnitt aus dem allgemeinen 
Arbeitszeitrecht. So ergibt sich der zeitliche Rahmen für die Arbeitsleistung 
heute zumeist aus Tarifverträgen. 9 Die zeitliche Lage der Arbeitszeit wird 
im Regelfall gleichberechtigt durch Arbeitgeber und Betriebsrat im Rahmen 
der sozialen Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz  festge-
legt.10 Aber auch durch einzelvertragliche Vereinbarungen und aufgrund 
des Weisungsrechts des Arbeitsgebers kann die Arbeitszeit innerhalb der 
durch den Arbeitszeitschutz gezogenen Grenzen geregelt werden.11 Heute 
wie in der Vergangenheit gehört dabei die Festsetzung der Dauer der 
Arbeitszeit zu einer der wichtigsten Arbeitsbedingungen. Die Durchsetzung 
einer allgemeinen Höchstarbeitszeit nahm viele Jahrzehnte in Anspruch. 

Das Arbeitszeitrecht entwickelte sich in Deutschland im 19. Jahrhundert 
zunächst im Rahmen der Arbeiterschutzgesetzgebung für Frauen, Kinder 
und Jugendliche. Über die Theorie des Arbeiterschutzes jener Zeit geben 
folgende Sätze des Generalsekretärs der internationalen Vereinigung für 
gesetzlichen Arbeiterschutz, Stefan Bauer, Aufschluß: „ . . . der Übergang 
der ökonomischen Vorherrschaft  an Völker, die die freie Persönlichkeit der 
Werktätigen gegen Raubbau schützen, lassen die geschichtliche Aufgabe 
erkennen, die der Erhaltung und Förderung der Produktivität des Arbeits-
faktors zukommt und die das eigentliche Wesen des Arbeiterschutzes bi l-
den. Die Zweckbestimmung des Arbeiterschutzes zielt auf die Sicherung der 

6 Vgl. Meisel / Hiersemann, AZO, S. 20; Kaskel / Dersch, Arbeitsrecht, S. 255; 
Farthmann, Arbeitszeit, C I I 2. 

7 Vgl. Meisel / Hiersemann, AZO, S. 21 f.; Hueck / Nipperdey, Arbeitsrecht, 
S. 142 f., 186; Nikisch, Arbeitsrecht, S. 291; Farthmann, Arbeitszeit, C III. 

8 Grundlegend war der Beitrag Nipperdey s, Die privatrechtliche Bedeutung des 
Arbeitsschutzrechtes, S. 203 - 230, bes. S. 215 ff.; s. a. Meisel / Hiersemann, AZO, 
S. 22; Hueck / Nipperdey, Arbeitsrecht, S. 143; Nikisch, Arbeitsrecht, S. 292; Farth-
mann, Arbeitszeit, C I I I 3. 

9 Vgl. Meisel / Hiersemann, AZO, S. 23; Hueck / Nipperdey, Arbeitsrecht, S. 207; 
Farthmann, Arbeitszeit, C IV 3 b. 

1 0 Vgl. Farthmann, Arbeitszeit, C IV 3 c; Zöllner, Arbeitsrecht, S. 138. 
1 1 Vgl. Meisel / Hiersemann, AZO, S. 33 f.; Hueck / Nipperdey, Arbeitsrecht, 

S. 207. 
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günstigsten Entwicklungsmöglichkeiten der Arbeiterpersönlichkeit ab."12 

Der Auffassung  Stefan Bauers liegt die Vorstellung von einem Arbeiter 
zugrunde, der als Objekt der Rechtsordnung, nicht aber als eigenständige 
Rechtspersönlichkeit, neben den besitzenden Schichten sein Leben führte. 
Der erste Weltkrieg, der die Unentbehrlichkeit der Arbeiterschaft  vor allem 
in der Rüstungsindustrie offenbarte,  trug wesentlich dazu bei, daß sich diese 
überkommene Denkungsweise änderte. Immer stärker trat das Verständnis 
von einem Arbeitnehmer als aktivem Mitträger der Rechtsordnung in den 
Vordergrund. In Art. 157 WRV wurde „die Arbeitskraft"  unter den „beson-
deren Schutz des Reiches" gestellt. In Art. 165 WRV heißt es: „Die Arbeiter 
und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit 
den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen . . . 
mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen 
werden anerkannt." Die Integration des Arbeiters in die Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der damit einhergehende Machtzuwachs der Gewerk-
schaften konnte nicht ohne Einfluß auf das Arbeitszeitrecht bleiben. 1918 
erfolgte die verbindliche Festsetzung einer allgemeinen Höchstarbeitszeit. 
Der Achtstundentag wurde eingeführt.  In dem Maße jedoch, in dem in der 
Weimarer Republik den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden die 
Möglichkeit gegeben war, auf den demokratischen Willensbildungsprozeß 
Einfluß zu nehmen, zerbrach der Konsens über das Arbeitszeitrecht. Vom 
Ausbruch der Revolution bis zum Zerfall  der Weimarer Republik stand die 
Frage der Länge der Arbeitszeit im Mittelpunkt schärfster  Auseinanderset-
zungen. Während heute arbeitszeitrechtliche Konflikte überwiegend auf 
tarifvertraglicher  Ebene ausgetragen werden, versuchte in der Weimarer 
Republik in erster Linie der Gesetzgeber, das Arbeitszeitproblem zu lösen. 
Das Kernstück seiner Bemühungen bildete die Arbeitszeitverordnung vom 
21. Dez. 1923. Als Mitte der zwanziger Jahre die Arbeitslosigkeit zu einem 
Hauptproblem der Sozialpolitik der Nachkriegszeit wurde, traten auch die 
Streitigkeiten um das Arbeitszeitrecht in eine neue Phase ein. Arbeitszeit-
verkürzung als Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurde disku-
tiert. Dies führte zum Erlaß des Gesetzes zur Abänderung der Arbeitszeit-
verordnung vom 14. Apr i l 1927. 

Mit der vorliegenden Untersuchung soll der Versuch unternommen wer-
den, anhand der Entstehungsgeschichte der AZVO vom 21. Dez. 1923 und 
ihrer Fortentwicklung die Bedingungen aufzuzeigen, die für die Gestaltung 
des Arbeitszeitrechtes in der Weimarer Republik maßgebend waren; dabei 
sind die jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse zu berück-
sichtigen. Zudem sollen die Auseinandersetzungen um die tägliche und 
wöchentliche Arbeitszeit dargestellt werden. Hierbei wird vor allem nach 
der Form zu fragen sein, in der die Arbeitszeit geregelt wurde. Untersucht 

1 2 Bauer, Arbeiterschutzgesetzgebung, S. 401 f. 
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